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Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 
1970 in Kraft.

Berlin, den 10. März 1970

Der  Leiter Der Minister
des Amtes für Preise der Finanzen

H a l b r i t t e r  B 6 h m
Minister

Anordnung
über die Stellung, Aufgaben und Arbeitsweise 
der Wissenschaftlichen Räte der Universitäten 

und Hochschulen

vom 15. März 1970

Auf der Grundlage der Verordnung vom 25. Februar 
1970 über die Aufgaben der Universitäten, wissen
schaftlichen Hochschulen und wissenschaftlichen Ein
richtungen mit Hochschulcharakter (GBl. II S. 189) wird 
in Übereinstimmung mit den Leitern der zentralen 
staatlichen Organe, denen Hochschulen unterstehen, 
dem Zentral Vorstand der Gewerkschaft Wissenschaft 
und dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend fol
gendes angeordnet:

Stellung und Aufgaben des Wissenschaftlichen Rates 

§ 1

(1) Der Wissenschaftliche Rat der Universität bzw. 
der Hochschule (nachstehend Wissenschaftlicher Rat 
genannt) ist das wissenschaftliche Gremium, das den 
Rektor in Fragen der wissenschaftlichen Entwicklung 
der Universität bzw. der Hochschule (nachstehend 
Hochschule genannt) und bei der Lösung der inhalt
lichen Hauptaufgaben in Erziehung und Ausbildung, 
Weiterbildung und Forschung berät sowie die Ent
wicklung des wissenschaftlichen Lebens der Hochschule 
fördert.

(2) Der Wissenschaftliche Rat verleiht die akademi
schen Grade gemäß der Verordnung vom 6. November 
1968 über die akademischen Grade (GBl. II S. 1022) und 
erteilt die Facultas docendi gemäß der Anordnung 
vom 1. Dezember 1968 über die Erteilung und den Ent
zug der Facultas docendi (Lehrbefähigung) (GBl. II
5. 1004). Er berät den Rektor auf dessen Ersuchen in
Fragen der Berufung der Hochschullehrer gemäß der 
Hoch schullehrerberuf ungs Verordnung (HBVO) vom
6. November 1968 (GBl. II S. 997).

5 2

(1) Der Wissenschaftliche Rat befaßt sich mit der 
prognostischen Entwidclung der Hochschule, insbeson
dere der Erziehung und Ausbildung, der Weiterbildung 
sowie der Forschung, und erarbeitet ausgehend von den 
Prognosen Vorschläge zur wissenschaftsslrategischen 
Konzeption der Hochschule, zur Entwicklung und Profi

lierung ihres wissenschaftlichen Potentials sowie zum 
Perspektivplan.

(2) Der Wissenschaftliche Rat berät den Rektor bei 
der Einführung einer sozialistischen Wissenschafts
organisation und ihrer ständigen Vervollkommnung 
zur planmäßigen Erzielung von Pionier- und Spitzen
leistungen und zur Gestaltung der Lehre nach den 
neuesten Erkenntnissen von Wissenschaft und* Technik. 
Der Wissenschaftliche Rat trägt dazu bei, daß aus der 
Sicht der Wissenschaftsenijvicklung der Gesamtzusam
menhang der Wissenschaftsdisziplinen gewahrt und die 
Herausbildung neuer Wissenschaftsgebiete rechtzeitig 
erkannt und entsprechend ihrer gesellschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Bedeutung gefördert wird.

(3) Der Wissenschaftliche Rat unterstützt die Gestal
tung der forschungsbezogenen Lehre und des wissen
schaftlich-produktiven Studiums, die sozialistische Er
ziehung der Studenten sowie die Rationalisierung der 
Studienprozes.se. Er fördert die sozialistische Gemein
schaftsarbeit von Wissenschaftlern, wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und Studenten. Der Wissenschaftliche Rat 
trägt zur Gestaltung'der Weiterbildungsprogramme für 
Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter bei. 
Er berät den Rektor bei der Planung der Lehrstühle 
und Dozenturen.

(4) Der Wissenschaftliche Rat erarbeitet Empfehlun
gen für die planmäßige Gestaltung sozialistischer 
Kooperationsbeziehungen zwischen der Hochschule und 
der Praxis. Er unterstützt die kurzfristige Überführung 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, Verfahren und 
Technologien in die Praxis.

(5) Der Wissenschaftliche Rat fördert die Entwick
lung eines vielseitigen und interessanten geistig-kul
turellen Lebens und trägt zur Entwicklung eines nutz
bringenden wissenschaftlichen Meinungsstreites bei. Er 
gibt Empfehlungen für die Durchführung von wissen
schaftlichen Tagungen, wissenschaftlichen Verteidigun
gen, Konferenzen für junge Wissenschaftler und Stu
denten.

(6) Der Wissenschaftliche Rat fördert die wissen
schaftliche Zusammenarbeit mit Hochschulen und an
deren wissenschaftlichen Einrichtungen des Auslands, 
insbesondere der Sowjetunion und der anderen sozia
listischen Staaten im Rahmen der internationalen sozia
listischen Kooperation.

5 3

Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Rates

(1) In den Wissenschaftlichen Rat werden hervor
ragende Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter 
und Studenten gewählt. Mitglied des Wissenschaftlichen 
Rates zu sein, ist eine hohe Ehre und Verpflichtung.

(2) Der Rektor und die Prorektoren sind auf Grund 
ihrer Funktion Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates.

(3) Die Hochschulleitung der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, die Hochschulgewerkschaftsleilung 
und die Hochschulleitung der Freien Deutschen 
Jugend haben das Recht, je einen Vertreter in den 
Wissenschaftlichen Rat zu delegieren.


